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236 —
dem Andern entspricht; kurz, es sind alle diese

Festsetzungen und Geldbeiträge willkürlich gegriffen worden.

Anf die Höhe des Eintrittsalters hatte man nun vollends

gar keine Rücksicht genommen; man hat nicht daran

gedacht, dass mit dem höhern Alter auch eine grössere
Sterblichkeits- und Invaliditätsgefahr verbunden ist,
vielmehr den 20jährigen Beamten mit dem 40jährigen
gleichbestenert. Ferner hat man Reservekapitalien
angesammelt, weiss aber nicht, ob diese wirklich auch die

Schuld und Forderung des Instituts im technischen Sinne

ausgleichen. Ueber alles dies hat keine dieser Kassen

auch nur annähernd ein Urtheil, eine hat ihr Statut
der andern nachgebildet nnd geglaubt, was für andere

passe, würde auch für- sie passen." Es ist dies in der

That ein hartes Urtheil über die Grundlagen der
fraglichen Kassen, das sich jedoch im Lauf der Jahre bei
den meisten als wahr und zutreffend herausgestellt hat.
Die Sache ging längere Zeit ganz schön, die Jahresrechnungen

konnten wachsende Fonds anfweisen, welche man
als ersparte Reserven betrachtete, ohne eine Ahnung
davon zu haben, dass diesem Aktivuni ein viel grösseres
Passivum gegenüberstehe; dass die Zukunft zu Gunsten
der Gegenwart ganz erheblich belastet wurde.

Wenn man vernahm, dass beim Versicherungsverein
der eidgenössischen Beamten gegen eine Prämie von
2—2'/t % der Besoldung nur eine ganz bescheidene

Todesversicherung von ungefähr einer Jahresbesoldung zn
erreichen war, die Beamten der Eisenbahnen für
dieselbe Prämie sich gegen Krankheit, Altersschwäche und
Tod versichern konnten, allerdings unter finanzieller
Mitwirkung der Eisenbahngesellschaften, — so darf man sich
nicht wundern, wenn mittelst verschiedener Postulate
einer AltersVersorgungskasse gerufen wurde. Ein näherer
Untersuch unserer Eisenbahnhülfskassen hat jedoch die
beklagenswerthe Thatsache zu Tage gefördert, dass die

Invalidenversicherung allein 31/» bis 4 % der Gesammt-

besoldungen in Anspruch genommen hätte und die
Wittwen- und Waisenversicherung annähernd eben so

viel. Die grossen Defizite, welche sich bei verschiedenen
Eisenbahnhülfskassen bei Prüfung ihrer Bilanzen nach

versicherungstechnischen Grundsätzen herausstellten,
riefen nicht nur Statutenrevisionen mit Erhöhung der
Prämien und Verminderung der Bezüge, sondern gaben
auch Veranlassung znm Erlass eines Bundesgesetzes
betreffend Beaufsichtigung des Rechnungswesens der
Hülfskassen der Eisenbahngesellschaften. Gerade dieses
Gesetz bestimmt, dass die Defizite solcher Kassen, die
sich bei der periodischen Prüfung der Bilanz nach
versicherungstechnischen Grundsätzen herausstellen,
inskünftig von der Bahngesellschaft zu tragen sind. So

löblich und anerkennenswerth der Zweck solcher Kassen

ist, will man die Neugründnng nnd den Fortbestand
derselben nicht mehr dem Glück oder Zufall überlassen,
sondern verlangt ihre Grundlage nach den Gesetzen einer

richtigen Versicherungstechnik. Auch der Bund könnte

nnd dürfte sich bei Schaffung einer Altersversorgungskasse

absolut nicht anders als auf diesem Boden bewegen.

(Fortsetzung folgt.)

Ausland.
Frankreich. (Das Offizierskorps 18 90) setzt

sich zusammen: aus 2 Marschällen (Canrobert nnd Mac-

Mahon) und 7 Divisionsgeneralen, welche nach Erreichung

der Altersgrenze von 65 Jahren in der 1.

Abtheilung der Generalität belassen wurden; 99 aktiven

Divisionsgenerälen, 199 aktiven Brigadegenerälen, 12

Divisions- und 18 Brigadegenerälen des Reservekadres

und 113 Divisionsgenerälen und 228 Brigadegenerälen
im Ruhestand, von welchen 55 Divisions- und 90

Brigadegeneräle zur Disposition des Kriegsministers
stehen.

Die Infanterie zählt 194 Oberste, 188 Oberstlieutenants,
1050 Majore, 4095 Kapitäns, 3612 Lieutenants und 2618

Sous-Lieutenants.
Die Kavallerie 84 Obersten, 88 Oberstlieutenants, 295

Eskadronschefs (Majore), 1048 Kapitäns, 1111 Lieutenants

und 942 Sous-Lieutenants.
Die Artillerie 82 Oberste, 102 Oberstlieutenants, 380

Chefs d'Escadron (Majore), 1503 Kapitäns, 1011 Lieutenants

und 415 Sous-Lieutenants.
Das Genie 390 Oberste, 420 Oberstlieutenants, 155

Majore, 589 Kapitäns, l7l Lieutenants und 74 Sous-

Lieutenants.
Der Train 3 Oberstlieutenants, 20 Chefs d'Escadron,

163 Kapitäns, 117 Lieutenants und 61 Sous-Lieutenants.

Von diesen Offizieren haben 1125 an der Kriegsschule
das Fähigkeitszeugniss für den Generalstabsdienst
erhalten.
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